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Bekanntmachung

Am 13. März 2006 findet um 19.00 Uhr im Gemeindehaus Siethen, Trebbiner Chaussee 5, die nächste
Sitzung des Ortsbeirates Siethen statt.

Tagesordnung der öffentlichen Sitzung

1.0. Einwohnerfragestunde

2.0. Information des DRK zur Organisation der Jugendarbeit in Siethen

3.0. Informationen der Ortsbürgermeisterin

An der öffentlichen Sitzung des Ortsbeirates Siethen kann jedermann teilnehmen.

Ludwigsfelde, 06.03.2006

i. V.
gez. Frank Gerhard
Erster Beigeordneter

Öffentliche Bekanntmachung

Widmungsverfügung

Gemäß § 6 des Brandenburgischen Straßengesetzes (BbgStrG) in der Neufassung vom
31. März 2005 (GVBl I Nr. 16 vom 19. Juli 2005) erhalten die nachfolgend aufgeführten Verkehrsflä-
chen die Eigenschaft öffentlicher Straßen und werden somit der Allgemeinheit für den öffentlichen
Verkehr  zur Verfügung gestellt:

Gemarkung
Flur / Flurstück Straße Abschnitt Beschränkung

Ludwigsfelde Isarstraße von Fuldastraße
1 / 579 bis Wendehammer

Ludwigsfelde Gehweg über Spielplatz Benutzung nur
1 / Teilfläche aus (zwischen Isarstraße und für Fußgänger
Flurstück 581 ALDI-Parkplatz)

Ludwigsfelde Stellplatzanlage
1 / Teilfläche aus
Flurstück 568
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Die oben genannten Verkehrsflächen werden in die Gruppe der Gemeindestraßen eingestuft.

Ein Übersichtsplan, der die genaue Lage dieser Verkehrsflächen ausweist, liegt während der Sprech-
zeiten in der Stadtverwaltung Ludwigsfelde, Bauverwaltung, Zimmer 2.17, Rathausstraße 3, zur Ein-
sichtnahme aus.

Diese Verfügung gilt einen Tag nach ihrer Veröffentlichung als bekannt gegeben.

 
Rechtsbehelfsbelehrung
Gegen diese Verfügung ist der Widerspruch zulässig. Er ist innerhalb eines Monats nach Bekanntga-
be schriftlich oder zur Niederschrift bei der Stadtverwaltung, Bürgermeister, Rathausstraße 3,
14974 Ludwigsfelde, einzulegen. 

Ludwigsfelde, 06.03.2006 

i. V.
gez. Frank Gerhard
Erster Beigeordneter

Herausgeber: Stadt Ludwigsfelde, Rathausstraße 3, 14974 Ludwigsfelde
Das Amtsblatt für die Stadt Ludwigsfelde erscheint nach Bedarf und ist kostenlos im Rathaus
der Stadt Ludwigsfelde, Rathausstraße 3, Bürgerservice, 14974 Ludwigsfelde zu den Sprech-
zeiten erhältlich, bei Postzustellung gegen Erstattung der Portokosten.
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